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Briefmarken- und Münzauktionen
Inh. Thomas Kirstein

Versteigerungsauftrag
Zwischen	 Vor- und Zuname
	 (im folgenden Einlieferer genannt)

	 Straße

	 PLZ/Ort

	 Telefon	 E-mail

und	 Firma Kirstein-Larisch Auktionen, Schleißheimer Str. 6, 80333 München

werden folgende Bedingungen vereinbart:

	 1.	 Der Versteigerer versteigert im fremden Namen, im Auftrag und für Rechnung des Einlieferers, zu den umseitig angedruckten Versteigerungsbedingungen, und den nachfolgenden 
Bestimmungen dieses Vertrages in einer der nächsten Versteigerungen die in Ziffer 16 bezeichneten und aufgelisteten Gegenstände (im folgenden „Auktionsware“ genannt).

	 2.	 Der Einlieferer beauftragt und bevollmächtigt den Versteigerer die Auktionsware nach Maßgabe der Versteigerungsbedingungen, dem Ersteigerer zu übereignen.

	 3.	 Der Einlieferer versichert, dass er verfügungsberechtigter Eigentümer der Auktionsware ist, oder dass er andernfalls berechtigt ist, im eigenen Namen für den verfügungsberech-
tigten Eigentümer zu handeln und das Rechte Dritter, insbesondere Pfandrechte, nicht bestehen.

	 4.	 Der Versteigerer ist berechtigt, die Auktionsware durch einen Verbandsprüfer BPP, VPEV, A.I.E.P. oder einen anderen anerkannten Experten auf ihre Echtheit untersuchen zu lassen. 
Die evtl. entstandenen Kosten durch die Prüfung hat der Einlieferer zu tragen. Der Einlieferer ist damit einverstanden, dass falsche oder verfälschte Auktionsware von dem zu-
ständigen Prüfer entsprechend der Erhaltung, evtl. mit dem Stempel „FALSCH“, gekennzeichnet wird.

	 5.	 Die Aufteilung der Auktionsware sowie die Festsetzung des Ausrufpreises sind dem Versteigerer überlassen. Bei vom Einlieferer vorgegebenen Ausrufpreisen werden, sofern diese 
Positionen unverkauft bleiben, 10 % von dieser Ausrufsumme berechnet.

	 6.	 Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass unverkaufte Lose aus der Auktion gemäß § 20 der Versteigerungsvorschriften vom 12.1.1961 (Bundesgesetzblatt I, S. 43) zum 
freihändigen Verkauf zum Schätzpreis (Untergebote bis maximal 20 % unter Schätzpreis möglich) bis zum Zeitpunkt der Abrechnung verkauft werden können.

	 7.	 Der Versteigerer erhält vom Einlieferer eine Provision in Höhe von 20 % von der Gesamtzuschlagssumme. 
		  Die Bearbeitungsgebühr je angebotener Katalognummer beträgt 2,– €.
		  Die Versicherungsgebühr beträgt 0,7 % vom Gesamtausrufpreis. 
		  Auf die Provision und Nebenkosten wird die gesetzliche Mehrwertsteuer erhoben.

	 8.	 Das eingelieferte Material bleibt Eigentum des Auftraggebers bis zur restlosen Abrechnung. Die zur Versteigerung übernommenen Marken und Sammlungen können grundsätzlich 
vor Beendigung der Versteigerung nicht zurückverlangt werden. Nimmt der Einlieferer einen erteilten Versteigerungsauftrag ganz oder teilweise zurück, so hat er generell 30 % 
des Schätzwertes, mindestens jedoch 250,– € + MWSt. an den Versteigerer zu zahlen. Sollte das Material nach  Drucklegung des Auktionskataloges zurückverlangt werden, 
sind 50 % oder 500,– € + MWSt. an das Auktionshaus zu zahlen.

	 9.	 Die Abrechnung beginnt 6 Wochen nach Beendigung der betreffenden Auktion. Abrechnung und Erlös gehen dem Einlieferer unaufgefordert zu. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der 
Auftraggeber an seinen Auftrag gebunden. Eine Haftung des Versteigerers für den Eingang des Erlöses besteht nur nach Aushändigung des Kaufgegenstandes an den Käufer. 
Unverkaufte Lose werden zu reduzierten Preisen in der darauf folgenden Auktion nochmals angeboten.

		  Der Versteigerungserlös wird überwiesen: 

		  IBAN ………………………………………………………………………………………………

	10.	 Das Material wird in einer der nächsten Auktionen versteigert.

		  Nächste geplante Auktion: ……………………………………… 

	11.	 □ � Der Einlieferer bestätigt, dass sich die eingelieferte Auktionsware in seinem Privatvermögen befindet und diese ausschließlich als Privatperson im Rahmen der Versteigerung 
veräußert.

		  □ � Der Einlieferer bestätigt, dass er die eingelieferte Auktionsware als Wiederverkäufer im Rahmen der Differenzbesteuerung nach § 25a UStG veräußert, die formellen und 
materiellen Voraussetzungen der Differenzbesteuerung nach § 25a UStG und des Abschnitt 25a. 1 USAE erfüllt und die Umsatzsteuer an sein Finanzamt ordnungsgemäß 
anmeldet und abführt.

		  □ � Der Einlieferer bestätigt, dass er die eingelieferte Auktionsware nicht nach der Differenzbesteuerung gemäß §25a UStG veräußert, sondern die Regelbesteuerung anwendet 
und die Auktionsware mit 19 % veräußert. Der Einlieferer bestätigt, dass er die Umsatzsteuer an sein Finanzamt ordnungsgemäß anmeldet und abführt.

	12.	 Vorschusszahlungen werden zu banküblichen Zinsen gewährt. Wird ein gewährter Vorschuss durch den Nettoerlös der Auktion nicht gedeckt, so ist der Restbetrag spätestens 
10 Tage nach Abrechnungsdatum zur Rückzahlung fällig. Bei nicht rechtzeitiger Rückzahlung werden 2 % Verzugszuschlag und bis zur Deckung 1,25 % Zins pro angegangenem 
Monat berechnet.

	13.	 In diesem Vertrag sind sämtliche Abreden zwischen dem Versteigerer und dem Auftraggeber enthalten. Diese gelten auch für weitere Einlieferungen, ohne erneute Schriftform. 
Änderungen müssen unter dem ausdrücklichen Hinweis auf die Abweichung von diesem Vertrag schriftlich vereinbart werden.

	14.	 Für die Versteigerung gelten die umseitig abgedruckten Versteigerungsbedingungen (gilt nur für Auktionskäufe).

	15.	 Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist München.

	16.	 Auflistung der Einlieferung

München, 

Unterschrift des Einlieferers	 Unterschrift Kirstein-Larisch Auktionen

Pos.-Nr.	 Material
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Versteigerungsbedingungen
… die auch ohne schriftliche Anerkennung bei Einsendung von Geboten, Erteilung von Kaufaufträgen oder persönlichen Geboten auf der Auktion ausschließlich 
maßgebend sind.

Die Versteigerung ist öffentlich, freiwillig und erfolgt mit Ausnahme eigener Lose in fremdem Namen gegen sofortige Bezahlung.

Die Steigerungssätze lauten wie folgt
	 bis 	 50,– €	 € 	 2,–
	 bis 	 200,– €	 €	 5,–
	 bis 	 500,– €	 €	 10,–
	 bis 	 1.000,– €	 €	 20,–
	 bis	 2.000,– €	 €	 50,–
	 bis 	 5.000,– €	 €	100,–
	 bis	 10.000,– €	 €	200,–
	 darüber		  €	500,–

Aufschlag für alle Käufer: 22 % Provision aus Zuschlagssumme + 2,– € Losgebühr pro Los zzgl. Porto und Versicherung (bei Versand) + 19 % MWSt. aus allen 
Aufschlägen (auch bei privaten Auslandskunden).

Der Zuschlag wird erteilt, wenn nach dreimaligem Aufruf eines Gebotes kein Überangebot abgegeben wird. Die Erteilung des Zuschlags kann der Versteigerer 
als Vertreter des Auftraggebers sich vorbehalten oder verweigern (Umgruppierung der Lose oder innerhalb der Lose sowie Zurückziehung vorbehalten). Bei 
Missverständnissen kann das Los nochmals angeboten werden.

Der Zuschlag verpflichtet zur Abnahme. Das Eigentum der gesteigerten Lose geht erst nach Zahlung des vollen Kaufpreises, die Gefahr bereits mit dem Zuschlag, 
an den Käufer über. Die Zustellung der gekauften Lose erfolgt für Rechnung und Gefahr des Käufers. 

Die Sachen sind sofort nach der Versteigerung in Empfang zu nehmen und zu bezahlen. Für den Fall, dass der Käufer die Versendung wünscht, geht diese auf 
seine Kosten. Ebenso die Versicherung bei Versand über eine Spedition oder eine sonst zum Versand bestimmte Person. Sofern ein Versand, z.B. aufgrund nicht 
oder schwer zumutbarer zollrechtlicher Vorschriften, entscheidet der Auktionator nach eigenem Ermessen, nicht zu versenden, sondern dem Käufer lediglich die 
ersteigerten Lose zur Abholung bereitzustellen. In diesem Fall muss der Käufer die ersteigerte Ware auf eigene Kosten beim Auktionator abholen oder durch Dritte 
abholen lassen.

Bei Gegenständen mit NS-Symbolen oder NS-Zeichen verpflichtet sich der Bieter, diese lediglich für historisch-wissenschaftliche Sammelzwecke zu erwerben. Sie 
sind in keiner Weise propagandistisch im Sinne des §86 StGB oder als Kennzeichen im Sinne des §86a StGB zu verwenden.

Bei fotografierten Marken ist für Rand, Zähnung, Zentrierung, Stempel usw. die Abbildung maßgebend. Reklamationen – gleich welcher Art – müssen spätestens 8 
Tage nach Übernahme oder Zustellung mit den beanstandeten Marken beim Versteigerer eingehen, wenn Rückgabe während der Auktion unmöglich ist. Die Lose 
und Marken müssen unverändert, d.h. im Originalzustand sein. Jede Reklamation ist ausgeschlossen, wenn die Lose oder Marken nicht mehr im Originalzustand 
sind. Als solche nachteiligen Veränderungen gelten insbesondere Ablöse, Behandlung mit Wasser, Chemikalien, etc.

Der Versteigerer kann verlangen, dass für jede Reklamation Atteste von zwei verschiedenen anerkannten Prüfern beigebracht werden. Die Kosten hierfür hat der 
Käufer zu tragen. Qualitätsbezeichnungen unterliegen individuellen Ansichten und können daher nie Begründung für eine Reklamation sein. 

Die Reklamationsfrist gilt als überschritten, wenn die Lose nicht fristgerecht, d.h. spätestens 14 Tage nach der Auktion, abgenommen werden. Bei Losen, die 3 
oder mehrere Marken enthalten, können Reklamationen wegen geringer Fehler einzelner Stücke nicht berücksichtigt werden. Marken mit Fehlerbeschreibungen 
können wegen anderer Fehler nicht reklamiert werden. Größere Lose können gebrauchte und ungebrauchte Marken enthalten. Reklamationen bei Sammlungen 
und Sammellosen sind ausgeschlossen. Katalogberechnungen gelten stets als circa.

Wird eine Begutachtung durch einen Prüfer gewünscht, ist die Beantragung einer Verlängerung der Reklamationsfrist notwendig, damit diese Marken mit den 
Einlieferern noch nicht abgerechnet werden. Erhalten wir einen solchen Bescheid nicht, können wir in Zukunft spätere Reklamationen, gleich welcher Art, nicht 
mehr anerkennen. 

Alle Reklamationen werden für Rechnung der Einlieferer erledigt. Nach Auszahlung des Erlöses an den Einlieferer kann der Käufer evtl. Reklamationen nur gegen 
den Einlieferer geltend machen. Die vorstehenden Versteigerungsbedingungen gelten sinngemäß auch für alle Geschäfte, welche außerhalb der Auktion mit 
Auktionsmarken abgeschlossen werden.

Bei anerkannten Reklamationen hat der Käufer Anspruch auf Erstattung von Kaufpreis und Provision, weitergehende Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.

Schadensersatzansprüche gegen den Versteigerer, sei es aus Verzug, Unmöglichkeit der Leistung, positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss 
oder aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht worden ist.

Ansichtssendungen erfolgen für Rechnung und Gefahr des Empfängers gegen Portoerstattung und postwendende Rücksendung. Bei nicht rechtzeitiger 
Rücksendung haftet der Empfänger zum vollen Zuschlagspreis+Prozenten.

Der Versteigerer behält sich vor, ohne Angabe von Gründen, Personen von der Auktion auszuschließen, insbesondere solche, die während der Versteigerung 
handeln, tauschen oder sich anderweitig störend bemerkbar machen, ebenso Bieter, die Lose nicht abgenommen haben.

Gerichtsstand München


